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 • hierarchische Stellung
 • Verantwortung für eine abteilung oder eine 
betriebliche Unternehmenseinheit

 • anzahl unterstellter mitarbeiter
 • einstellung und Kündigung von mitarbeitern
 • höhe des Lohns

Verzicht auf erfassung
Gemäss art. 73a arGV1 kann unter den nach-
folgend erläuterten Voraussetzungen vollkom-
men auf die arbeitszeiterfassung verzichtet 
werden. Verzichten können nur arbeitneh-
mende, die über ein Bruttojahreseinkommen 
von mehr als chF 120 000.– (einschliesslich 
Boni) verfügen. Dieser Betrag wird bei Teil-
zeitanstellung entsprechend dem pensum 
reduziert und ist insofern dynamisch, als er 
an die entwicklung des höchstbetrags des 
versicherten Verdiensts gemäss Unfallversi-
cherungsgesetz gekoppelt ist. Zur Berech-
nung wird i.d.R. der ahV-pflichtige Lohn des 
Vorjahres herangezogen.

Die verzichtenden arbeitnehmenden müssen 
bei ihrer arbeit über eine grosse autonomie 
verfügen und ihre arbeitszeiten mehrheitlich 
selber festsetzen können. Dies bedeutet, dass 
sie die eigene arbeit inhaltlich zu einem we-
sentlichen mass selbstbestimmt, also nach 
selbst gesetzten Regeln und abläufen gestal-
ten können. eine solche Gestaltungsautono-
mie besitzen tendenziell das höhere Kader 
sowie arbeitnehmende mit einem besonderen 
pflichtenheft, wie etwa projektleitende.

auch bezüglich der Frage, wann die arbeits-
leistung zu erbringen ist, muss die Freiheit 
zur Bestimmung der arbeits- und Ruhezeiten 
als Richtwert gemäss Seco für mindestens 
die hälfte der arbeitszeit bestehen. Bei der 
Festlegung der Zeitautonomie sei immer das 
arbeitsumfeld als Ganzes in Betracht zu zie-
hen, unter Berücksichtigung der folgenden 
Faktoren:

 • positive Faktoren:
– Telearbeit ohne festgelegten Zeitplan
– Gleitende arbeitszeiten
– Keine zwingenden präsenzzeiten

 • negative Faktoren:
– obligatorische Sitzungen
– Blockzeiten
– pflicht der ständigen erreichbarkeit
– pflichtenheft, das ständige präsenz ver-

langt

In der heutigen arbeitswelt sind die arbeits-
zeiten häufig flexibel. Die Grenzen zur Freizeit 
werden immer unschärfer. Dank moderner 
Technik können beispielsweise am abend zu 
hause zwischendurch ein paar e-mails beant-
wortet werden. Viele arbeitgebende erwarten 
dies auch und setzen auf die Flexibilität ihrer 
mitarbeitenden. Diese sollen nicht stur ihre 
Stunden im Büro absitzen, sondern dann ar-
beiten, wenn ihre Leistung gefragt ist. 

arbeitgebende sind jedoch gemäss arbeitsge-
setz verpflichtet, die arbeits- und Ruhezeitvor-
schriften einzuhalten und die zum nachweis 
erforderliche Zeiterfassung sicherzustellen 
(art. 46 arG). Die Vornahme der Zeiterfassung 
können sie an die mitarbeitenden delegieren, 
müssen aber ein dafür geeignetes Instrument 
zur Verfügung stellen und für eine mindestens 
stichprobenartige Überprüfung sorgen. Dabei 
ist die Form freigestellt (z.B. von hand oder 
elektronisch), jedoch muss sie den nachweis 
und die herausgabe an die Behörden ermög-
lichen.

Fakt ist: In vielen Betrieben findet die arbeits-
zeiterfassung nicht so statt wie gesetzlich 
vorgeschrieben.

grundsätzlich systematische erfassung
Grundsätzlich haben arbeitgebende die ar-
beitszeit ihrer mitarbeitenden umfassend und 
lückenlos zu erheben und zu dokumentieren. 
nach art. 73 abs. 1 der Verordnung 1 zum ar-
beitsgesetz (arGV1) muss u.a. die (täglich und 
wöchentlich) geleistete arbeitszeit inkl. aus-
gleichs- und Überzeitarbeit sowie ihre Lage 
erfasst werden (lit. c). Dazu gehören auch die 
Lage und Dauer der pausen von einer hal-
ben Stunde und mehr (lit. e), die nach Gesetz 
geschuldeten Lohn- und/oder Zeitzuschläge 
(lit. h) sowie die gewährten wöchentlichen 
Ruhe- oder ersatzruhetage, die nicht regel-
mässig auf einen Sonntag fallen (lit. d). Die 
Unterlagen sind mindestens fünf Jahre aufzu-

bewahren (abs. 2). Werden fixe arbeitszeiten 
vereinbart oder wird nach einem Schichtplan 
gearbeitet, genügt dies, sofern auch die indi-
viduellen abweichungen erfasst werden.

Keine erfassung für höhere  
leitende Angestellte
ausgenommen von der pflicht zur arbeits-
zeiterfassung sind arbeitnehmende, auf die 
die arbeits- und Ruhezeitbestimmungen des 
arbeitsgesetzes nicht anwendbar sind (siehe 
art. 3 arG). Dazu zählen insbesondere auch 
höhere leitende angestellte, deren Status 
demjenigen von selbstständigen Unterneh-
mern gleichkommt. eine höhere leitende 
Tätigkeit übt gemäss art. 9 arGV1 aus, wer 
aufgrund seiner Stellung und Verantwortung 
sowie in abhängigkeit von der Grösse des 
Betriebes über weitreichende entscheidungs-
befugnisse verfügt oder entscheide von gros-
ser Tragweite massgeblich beeinflussen und 
dadurch auf die Struktur, den Geschäftsgang 
und die entwicklung eines Betriebes oder 
Betriebsteils einen nachhaltigen einfluss neh-
men kann. ein Betrieb im Sinne des arbeits-
gesetzes liegt vor, wenn eine arbeitgebende 
person dauernd oder vorübergehend eine 
oder mehrere arbeitnehmende personen be-
schäftigt, unabhängig davon, ob bestimmte 
einrichtungen oder anlagen vorhanden sind 
(art. 1 abs. 2 arG.). Somit gilt z.B. auch eine 
blosse niederlassung des arbeitgebenden 
Unternehmens als Betrieb.

Der Begriff der höheren leitenden Tätigkeit 
wird sehr streng ausgelegt, sodass in der Re-
gel nur Top-manager (z.B. ceos, Geschäfts-
leitungsmitglieder, Betriebsleiter) darunterfal-
len. Die Rechtsprechung verwendet dazu u.a. 
folgende Kriterien, welche jeweils allein nicht 
ausschlaggebend sind:

 • Vertrauensposition im Unternehmen
 • Zeichnungsberechtigung
 • Umfang des Weisungsrechts gegenüber 
anderen mitarbeitenden

Wie ist Arbeitszeit zu erfassen?
Der alte hut der detaillierten arbeitszeiterfassung passt nicht jedem. Die Realität 
in den Unternehmen sieht oft anders aus. Doch wie ist arbeitszeit zu erfassen 
und welche alternativen zum traditionellen modell gibt es?

 � Von Marc Ph. Prinz und gian geel
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– Grosser Koordinationsbedarf und somit 
zwingende Verfügbarkeit gegenüber Vor-
gesetzten und/oder Kunden

Gleitende arbeitszeiten allein genügen bei-
spielsweise noch nicht für die nötige autono-
mie. Umgekehrt wird diese durch die pflicht, 
bei Bedarf erreichbar zu sein, nicht ausge-
schlossen, sofern die pflicht nicht gekoppelt 
mit weiteren Vorgaben zu den arbeitszeiten 
ist. Insgesamt dürften nach Schätzung des 
Seco weniger als 10% der arbeitnehmenden 
in der Schweiz alle Voraussetzungen für einen 
Verzicht auf die arbeitszeiterfassung erfüllen.

Der Verzicht auf die arbeitszeiterfassung 
muss in einem Gesamtarbeitsvertrag (GaV) 
vorgesehen sein und zusätzlich schriftlich mit 
jedem/jeder arbeitnehmenden individuell ver-
einbart werden. Der GaV muss von der mehr-
heit der repräsentativen arbeitnehmerorgani-
sationen, insbesondere der Branche oder des 
Betriebs, unterzeichnet sein. Inhaltlich muss 
er besondere massnahmen für den Gesund-
heitsschutz und die einhaltung der gesetzlich 
festgeschriebenen Ruhezeiten, sowie die Ver-
pflichtung der arbeitgebenden zur Bezeich-
nung einer internen anlaufstelle für Fragen zu 
den arbeitszeiten, vorsehen. am einfachsten 
ist es, einem arbeitgeberverband beizutreten, 
der einen solchen GaV abgeschlossen hat.

Vereinfachte erfassung
Gemäss art. 73b arGV1 können arbeit-
nehmende mit einer gewissen autonomie 
in der Festsetzung ihrer arbeitszeit nur 
noch die täglich geleistete arbeitszeit er-
fassen. Die Lage respektive der Zeitpunkt 
der arbeits- und Ruhezeiten ist nicht mehr 
dokumentationspflichtig. Bei Leistung von 
nacht- oder Sonntagsarbeit sind jedoch der 
anfang und das ende dieser arbeitseinsätze 
festzuhalten. Den arbeitnehmenden steht es 
frei, trotzdem eine lückenlose ordentliche ar-

beitszeiterfassung zu führen, wofür die arbeit-
gebende person ein geeignetes Instrument 
zur Verfügung zu stellen hat.

Betroffene arbeitnehmende müssen in ihrem 
arbeitsalltag die Freiheit geniessen, ihre ar-
beitszeiten zu einem namhaften Teil selber 
festsetzen zu können, was gemäss Seco ab 
rund 25% der arbeitszeit gegeben ist. einzig 
der Umstand, dass der Betrieb grundsätz-
lich flexible arbeitszeiten ermöglicht, genüge 
nicht. Blockzeiten von maximal 75% könnten 
das Kriterium nur dann erfüllen, wenn darüber 
hinaus keine weiteren zeitlichen Vorgaben er-
folgen (wie z.B. obligatorische Sitzungen aus-
serhalb der Blockzeiten oder Dienstreisen).

Für die einführung der vereinfachten arbeits-
zeiterfassung ist kein GaV notwendig. ar-
beitgebende können die nötige Vereinbarung 
kollektiv mit der arbeitnehmervertretung einer 
Branche oder eines Betriebs oder, wo eine 
solche nicht besteht, mit der mehrheit der 
arbeitnehmenden eines Betriebs vereinbaren. 
Die Vereinbarung muss festlegen, für welche 
arbeitnehmerkategorien die vereinfachte ar-
beitszeiterfassung gilt, und besondere Bestim-
mungen zur einhaltung der arbeitszeit- und 
Ruhezeitbestimmungen enthalten. ebenso 
muss ein paritätisches Verfahren, mit dem die 
einhaltung der Vereinbarung überprüft wird, 
vorgesehen werden. Bei Betrieben mit weniger 
als 50 arbeitnehmenden kann die vereinfachte 
arbeitszeiterfassung auch individuell schrift-
lich vereinbart werden, wobei auf die gel-
tenden arbeits- und Ruhezeitbestimmungen 
hinzuweisen ist. Daneben ist in solchen Fällen 
jährlich ein endjahresgespräch zur arbeitsbe-
lastung zu führen und zu dokumentieren.

sanktionen bei Verstössen
Die Verletzung von Vorschriften zur arbeits-
zeiterfassung an sich ist nicht strafbar, ausser 
sie erfolgt im Rahmen einer vorsätzlichen 
missachtung der gesetzlichen arbeits- und 
Ruhezeitvorschriften, wofür eine Strafe von 
bis zu 180 Tagessätzen à max. chF 3000.– 
vorgesehen ist (art. 59 abs. 1 lit. b i.V.m. 
art. 61 abs. 1 arG).

Gemäss art. 51 arG werden die zuständigen 
Behörden bei Feststellung von Verletzungen 
zunächst eine formlose abmahnung mit Frist-
ansetzung zur einführung einer genügenden 

arbeitszeiterfassung erteilen. Bei nichtbefol-
gung wird eine Verwaltungsverfügung ver-
bunden mit der Strafandrohung von art. 292 
StGB wegen Ungehorsam gegen amtliche 
Verfügungen (Busse bis chF 10 000.–) erlas-
sen. Gewisse Gesamtarbeitsverträge sehen 
ebenfalls Sanktionen vor.

beweis in gerichtsprozessen
Die arbeitszeiterfassung ist insbesondere bei 
Zivilprozessen um Überstunden- und Über-
zeitansprüche ein entscheidendes Beweis-
mittel. Grundsätzlich obliegt die Beweislast für 
die geleistete arbeit den arbeitnehmenden. 
Unterlassen arbeitgebende die arbeitszeiter-
fassung und erschweren dadurch die Beweis-
führung, findet zwar keine Beweislastumkehr 
statt, aber das Gericht wird dies in die Beweis-
würdigung einfliessen lassen. oftmals wird in 
solchen Fällen das Beweismass herabgesetzt 
bzw. eine Schätzung vorgenommen.

Fazit und Ausblick
Die Vorschriften zur arbeitszeiterfassung sind 
nicht mehr zeitgemäss. Die kürzlich erfolgten 
erleichterungen betreffen die grosse masse 
der arbeitnehmenden nicht. In der Folge er-
fassen viele Unternehmen die arbeitszeit nicht 
richtig und verlassen sich darauf, dass bei ih-
nen schon keine Kontrolle der Behörden statt-
finden wird. Davon ist angesichts der zuneh-
menden Kontrollen und der drohenden Folgen 
abzuraten. Vielmehr sollten die bestehenden 
möglichkeiten konsequent genutzt werden.

Zurzeit sind im parlament Vorschläge für 
eine weitere Flexibilisierung der arbeitszeiten 
pendent. ob hier ein sinnvoller Kompromiss 
gefunden werden und dieser beim Stimmvolk 
auf genügend Unterstützung zählen kann, 
bleibt abzuwarten. Sicher ist: ein der Realität 
nicht entsprechendes Gesetz kann nicht funk-
tionieren. 
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Ist die Stempeluhr bald Vergangenheit?


